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• Organisation und Berücksichtigung der Ablesung der von der 
Stadt Papenburg zugelassenen Absetzzählern,  

• Erstellung und Bekanntgabe (Versand) aller Abwassergebüh-
renbescheide im Namen der Stadt Papenburg  

• Vereinnahmung der Abwassergebühren einschließlich Über-
wachen und Buchen aller Zahlungseingänge einschließlich 
der Vorauszahlungen für die Stadt Papenburg, 

• Erstellen und Versenden von Mahnungen bei ausstehenden 
Gebührenforderungen  

• Weitergabe ausstehender Gebührenforderungen nach Mah-
nung an die Vollstreckungsstelle der Stadt Papenburg zur 
Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
(NVwVG) 

 
Darüber hinaus wird der Wasserverband Hümmling für die Stadt 
Papenburg die Funktion 
 
• als erster Ansprechpartner und Informationsgeber gegenüber 

den Gebührenschuldnern übernehmen. Dies beinhaltet auch 
die Übermittlung von Basisinformationen und die wesentli-
chen Sachverhaltsangaben zu etwaigen Rechtsbehelfen. 

• Alle Beschwerden entgegennehmen und bearbeiten, bei de-
nen eine fehlerhafte und/oder offensichtlich falsche Abwas-
serabrechnung ursächlich ist. 

 
Der Wasserverband Hümmling wird den Aufwand der Abwas-
serabrechnung vom Aufwand der Wasserversorgungsaufgaben 
getrennt halten und diesen sachgerecht entsprechend des Ge-
schäftsbesorgungsvertrages nach abzurechnenden abwasserre-
levanten Zählern auf die beauftragenden Mitglieder umlegen.“ 
 

Artikel 2: 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 
 
 Papenburg, 19.12.2019 
 

STADT PAPENBURG 
 
Jan Peter Bechtluft 
Bürgermeister 
 

----------------------------------------------- 
 
 
709 Stadt Papenburg – 3. Satzung zur Änderung 

der Satzung über Gebühren für die Beseiti-
gung von Abwasser aus Grundstücks- 
abwasseranlagen (Gebührensatzung für 
Grundstücksabwasseranlagen) 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. d. F. vom 17. Dezember 
2017 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309), § 96 des Nds. 
Wassergesetzes (NWG) in der Fassung vom 19.02.2010 (Nds. 
GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 3 § 19 des Gesetzes 
vom 20.05.2019 (Nds. GVBl. S. 88) und der §§ 1, 2 und 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der 
Fassung vom 20. April 2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl.  
S. 309), hat der Rat der Stadt Papenburg am 19. Dezember 2019 
folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 2 Abs. 2 der Satzung über Gebühren für die Beseitigung von 
Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung 
für Grundstücksabwasseranlagen) vom 12. Dezember 2002 in der 
Fassung der 2. Änderung vom 14. Dezember 2017 wird wie folgt 
geändert: 
 
 
 
 

„Die Gebühr für die Abwasserbeseitigung beträgt 
 
a)  aus Hauskläranlagen 54,00 € 
 
b)  aus abflusslosen Gruben 44,68 € 
 
je m³ entnommenen Fäkalschlamms bzw. Abwassers.“ 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 
 Papenburg, 19.12.2019 
 

STADT PAPENBURG 
 
Jan Peter Bechtluft 
Bürgermeister 
 

----------------------------------------------- 
 
 
710 Bekanntmachung des Jahresabschlusses 

der Gemeinde Salzbergen sowie die Entlas-
tung des Bürgermeisters 

 
Der Rat der Gemeinde Salzbergen hat in seiner Sitzung am 
12.12.2019 den Jahresabschluss 2012 beschlossen und dem Bür-
germeister gemäß § 129 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) Entlastung erteilt. 
 
Gemäß § 129 Abs. 2 und § 156 Abs. 4 NKomVG liegt der Jahres-
abschluss 2012 der Gemeinde Salzbergen sowie der um die Stel-
lungnahme des Bürgermeisters ergänzte Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes in der Zeit vom 02. Januar 2020 bis 
zum 10. Januar 2020 zur Einsichtnahme im Rathaus der Ge-
meinde Salzbergen, Franz-Schratz-Straße 12, Zimmer 12, zu den 
Öffnungszeiten öffentlich aus. 
 
 Salzbergen,16.12.2019 
 

GEMEINDE SALZBERGEN 
 
Kaiser 
Bürgermeister 
 

----------------------------------------------- 
 
 
711 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde Sögel; Bebauungsplan Nr. 88 „Be-
sucherzentrum Clemenswerth“ der Ge-
meinde Sögel; Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes; Bekanntmachung gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Sögel hat in seiner Sitzung am 19.08.2019 
den Bebauungsplan Nr. 88 „Besucherzentrum Clemenswerth“ mit 
Begründung sowie dem Umweltbericht als Satzung gemäß § 10 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 88 „Be-
sucherzentrum Clemenswerth“ ist im nachstehenden Übersichts-
plan schwarz umrandet dargestellt. 
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Der Bebauungsplan Nr. 88 „Besucherzentrum Clemenswerth“ 
liegt mit Begründung einschließlich Umweltbericht und zusam-
menfassender Erklärung bei der Gemeinde Sögel, Ludmillenhof, 
49751 Sögel, während der Dienststunden öffentlich aus und kann 
dort eingesehen werden. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 88 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Veröffentli-
chungsdatum dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Sögel unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 Sögel, 16.12.2019 
 
GEMEINDE SÖGEL 
Der Gemeindedirektor 
 

----------------------------------------------- 
 
 
712 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde Sögel; Bebauungsplan Nr. 95 
„Nördlich Torffehnsweg“ der Gemeinde Sö-
gel; Bebauungsplan der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB); Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes; Bekanntmachung ge-
mäß § 10 (BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Sögel hat in seiner Sitzung am 13.12.2019 
den Bebauungsplan Nr. 95 „Nördlich Torffehnsweg“ mit Begrün-
dung im beschleunigten Verfahren nach § 13a i. V. m. § 10  
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 95 
„Nördlich Torffehnsweg“ ist im nachstehenden Übersichtsplan 
schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bebauungsplan Nr. 95 liegt mit Begründung bei der Ge-
meinde Sögel, Ludmillenhof, 49751 Sögel, während der Dienst-
stunden öffentlich aus und kann dort eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 95 „Nörd-
lich Torffehnsweg“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Veröffentli-
chungsdatum dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Sögel unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 Sögel, 16.12.2019 
 
GEMEINDE SÖGEL 
Der Gemeindedirektor 
 

----------------------------------------------- 
 
 
713 Satzung über die Festsetzung der Hebe-

sätze für die Grund- und Gewerbesteuer der 
Gemeinde Spahnharrenstätte (Hebesatz-
satzung 2020) 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG), des § 25 des Grundsteuer-
gesetzes (GrStG) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes  
(GewStG) in Verbindung mit dem Realsteuer-Erhebungsgesetz in 
der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Spahn-
harrenstätte in seiner Sitzung am 12.12.2019 die nachstehende 
Satzung beschlossen: 
 
 
 
 
 
 
 
  


